
Aktenzeichen:

Datum:

An den
Landschaftsverband

Landesbetreuungsamt

Durch Zuwendungsbescheid der Bewilligungsbehörde

vom Az. über Euro

vom Az. über Euro

wurden insgesamt bewilligt und ausgezahlt Euro

1. Einnahmen

Bonusförderung Summe

gem. Nr. 5.3.2 Abs. 1 S.1

x 60 Euro

#WERT!

gem. Nr. 5.3.2 Abs. 1 S. 2

x 80 Euro

#WERT!

gem. Nr. 5.3.2 Abs. 2 S. 1

x 300 Euro

#WERT!

150 Euro

#WERT!gem. Nr. 5.3.2 Abs. 2 S. 2

x

0

Summe

über den Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege:

I. Sachbericht

Dependanceförderung 
gem. Teil 2, Nr. 5.3.3 der 
o.g. Richtlinie

II. Zahlenmäßiger Nachweis 

Art
Basisförderung gem. Teil 
2, Nr. 5.3.1 der o.g. 
Richtlinie

Verwendungsnachweis für das Zuwendungsjahr XXXX
Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung gemäß der Richtlinie für die Anerkennung von Betreuungsvereinen 
sowie für die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung, RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der derzeit 

Diesem Verwendungsnachweis ist eine Kopie Ihres Tätigkeitsberichtes/Sachberichtes XXXX als Anlage 2
beizufügen. Dieser ist Bestandteil des Verwendungsnachweises und für jede Dependance gesondert auszufüllen.

Name und Anschrift des 
Betreuungsvereins:

Bonusförderung gem. Teil 
2, Nr.5.3.2 der o.g. 
Richtlinie

Bewilligung



2.1 Übersicht

Zuwendungen 
Dritter 

2.2 Personalausgaben 
Die Personalausgaben für das Zuwendungsjahr werden in der Anlage 1 dargestellt.

2.3  Angaben zu den Zuwendungen Dritter

Im Zuwendungsjahr XXXX wurden Zuwendungen Dritter gezahlt ja nein

durch in Höhe von Euro

ja nein   teilweise

in Höhe von Euro
(Hinweis: Nachweise zu den Zuwendungen Dritter sind als Anlage beizufügen)

III. Ist-Ergebnis

IV. Bestätigungen des Betreuungsvereins
Es wird bestätigt, dass

     diesem Verwendungsnachweis alle notwendigen Anlagen beigefügt wurden, insbesondere

- Übersicht zu den Personalausgaben des o.g. Zuwendungsjahres (Anlage 1) 

- Sachbericht/Tätigkeitsbericht für das o.g. Zuwendungsjahr (Anlage 2)

Form von 

 am                 

Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift:

     die Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides beachtet wurden.

     die Angaben im Verwendungsnachweis vollständig sind und mit den Unterlagen und Belegen übereinstimmen.

- Nachweise über die Zuwendungen Dritter für das o.g. Zuwendungsjahr.

Die Zuwendungen Dritter beziehen sich auf Personalausgaben nach Teil 2, Nr. 5.2 
der Förderrichtlinie für die Wahrnehmung der Tätigkeiten gem. § 1908 f BGB

Ausgaben

Einnahmen

Mehrausgaben Minderausgaben

0

0

0,00

              

kalkulierte 
Personalausgaben

zuwendungsfähige 
Personalausgaben

0

laut Abrechnung im Jahr XXXX

zuwendungsfähige Personalausgaben

0

Zuwendungen Dritter 

     durch den Betreuungsverein gem. Teil 2, Nr. 4.2 der o.g. Richtlinie im Förderjahr eine Kontaktaufnahme zu den ehrenamtlichen Betreuer/innen erfolgt ist und 
i

    darüber hinaus ein Datenabgleich mit der örtlichen Betreuungsstelle oder dem für Betreuungsangelegenheiten zuständigen Gericht erfolgt ist

2. Ausgaben 

(Hinweis: mindestens alle drei Jahre) mit

(                                                                       ) (                                                                      )

Name in Blockschrift Name in Blockschrift

 tatsächliche 
Personalausgaben

laut Antrag



Datum:

Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft.

Im Auftrag

(Ort, Datum)

Name des Spitzenverbandes:

Dieser Verwendungsnachweis wurde nicht i.S.d. 
o.g. Vereinbarung vorgeprüft:

Dieser Verwendungsnachweis wurde i.S.d. o.g. 
Vereinbarung  vorgeprüft und das Ergebnis 

ergibt sich aus beigefügter Anlage:

V. Bestätigungen des Spitzenverbandes

(Unterschrift)

Unterschrift:

Es wird bestätigt, dass jährlich mindestens 12 v.H. der Zuwendungsempfänger dieses Förderbereiches vollständig oder bei allen Zuwendungsempfängern dieses 
Förderbereiches die Bücher und Belege oder sonstigen Unterlagen im Umfang von mindestens 12 v.H. geprüft werden. Dabei wird sichergestellt, dass jeder 
Zuwendungsempfänger je Förderbereich mindestens einmal innerhalb von 8 Jahren einer Prüfung insgesamt unterzogen wird. Die Prüfung und der 
Prüfungsumfang wird hier in den Spitzenverbandsunterlagen durch Erstellung von Prüfungsplänen aktenkundig gemacht.

Es ergaben sich keine Beanstandungen:
(bitte ggf. ankreuzen:)

Es ergaben sich nachfolgende Beanstandungen:
(bitte ggf. ankreuzen:)

Ergebnis der Prüfung durch die Bewilligungsbehörde (Nr. 11.2 VV zu § 44 LHO)


